
B) Bereich 7. Änderung 

(unter Berücksichtigun.g der 8. + 10. Änderung) 

1) BAUGRUNDSTÜCKE: 

2) NEBENANLAGEN: 

3) BODENFUNDE: 

4) FIRSTRICI .. ITUNG: 

5) HÖHENLAGE: 

6) BAUGESTALTUNG: 

Mindestgröße ca. 500 m2 

Mindestbreite ca. 20 m 
Mindesttiefe ca. 25 m 

Garagen und Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind nur 
auf den überbaubaren Grundstücksflächen, auch an den Nachbar
grenzen zulässig. Die Garagenvorderseite muß mindestens 5,50 m 
von der Straßenbegrenzungslinie entfernt sein. Garagen auf der 
Grundstücksgrenze sollen in einer Flucht und Höhenlage errichtet 
werden. 

Es besteht Meldepflicht fur historische Bodenfunde. 

Die im Lageplan eingetragenen, geplanten Firtstrichtungen sind 
fur die Hauptgebäude verbindlich. 

OKF-EG (Oberkante Fußboden Erdgeschoß) bis OK fertig aus
gebaute Straßenhöhe maximal 0,70 m Höhendifferenz. 

FASSADEN in Putz-, Verblend- oder Sichtmauerwerk, teilweise Sichtbeton, Verschieferung 
oder Verschalung, keine Blechverkleidung, überwiegend helle Farbtöne 

SOCKELGESCHOSSE als Vollgeschosse nicht zulässig. 

WERBEANLAGEN nur filr Eigenleistungen gestattet, nicht an Schornsteinen, Einfriedungen, 
Balkonen, Vordächern, Dächern oder Bäumen, keine freistehenden 
Werbetafeln, laufende Schriftbänder und kein Blinklicht. 

DACHEINDECKUNG: dunkles Material, kein hellgraues Wellastbestzement 

DACHFORM- Hauptgebäude: Satteldach oder Walmdach 
Nebengebäude Flachdach oder 
+ Garagen Pultdach 



DACHNEIGUNG: 

/'f--~-~ 

=> Ausgenommen von dieser Regelung ist das 
=> von der 10. Änderung betroffene Gebiet. 
=> Hier ist eine Dachneigung von 30 0 

- 45 0 zu-
lässig (unabhängig vom Gebäudetyp). 

L (gilt nur fur diesen Gebäudetyp ) 
DACHAUFBAUTEN (Gaupen): 
auf maximal lh der Trauflänge, mindestens 
75 cm Brüstung und 2,50 m Abstand von 
den Dachrändern. 

(gilt nur 
fur diesen 

Gebäudetyp ) 

=> Ausgenommen von dieser Regelung ist das 
=> von der 10 Änderung betroffene Gebiet. 
=> Hier gelten folgende Richtlinien: 

Dachaufbauten werden zugelassen auf maxi
mal 2/3 der Trauflänge bei einem Mindestab
stand zur Brüstung von 0,75 m und einem 
Abstand zu den Dachrändern von 2,00 m 
(unabhängig vom Gebäudetyp). 

DREMPEL (Kniestock) : maximal 0,75 m gemessen 
ab OKF - Dachgeschoß 
ij ij ij 

Ausgenommen von dieser Regelung ist das von der 10. Änderung betroffene Gebiet. Hier gelten 
folgende Texifestsetzungen: Die Texifestsetzung bezüglich "Drempel (Kniestock) " sind aufge
hoben (gilt unabhängig vom Gebäudetyp). 

ZUSÄTZLICHE FESTSETZUNG (betrifft nur den Geltungsbereich der 10. Änderung): 
Gebäudehöhe: Die Traufhöhe von maximal 7,50 m und die Firsthöhe von 13,00 m 
darf nicht überschritten werden. Tratifhöhe und Firsthöhe werden gemessen senkrecht 
in Gebäudemitte mit dem Bezugspunkt Oberkante Gehweg bzw. erschließende Ver
kehrsfläche. 

7) EINFRIEDUNGEN straßenseitig als offen wirkende Zäune oder als lebende Hecken bis zu einer 
Höhe von 1,00 m, auf den seitlichen Grundstücksgrenzen bis 1,50 m Höhe. 

8) VORGÄRTEN mit Ausnahme von Zufahrten, Zugängen oder Abstellplätzen als Grünfläche oder 
Ziergarten anlegen 

9) SICHTDREIECKE sind von sichtbehinderten, geschlossenen Anpflanzungen, Einfriedungen und 
Aufbauten über 0,70 m freizuhalten 

10) NACHRICHTLICHE IffiERNAHMEN von Festsetzungen nach anderen gesetzlichen Vor
schriften sind nicht erfolgt. 

11) ART DER BAULICHEN NUTZUNG: Allgemeines Wohngebiet (WA). 



12) AUSNAHMEN: Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind gern. § 1 (6) 2. BauNVO Aus
nahmen nach § 4(3) 3. BauNVO allgemein zulässig. 

13) MASS DER BAULICHEN NUTZUNG: 

14) BAUWEISE: 

Geschoßzahl als Höchstgrenze 
Grundflächenzahl 
Geschoßflächenzahl 

Z II = maximal 2 Vollgeschosse 
GRZ 0,30 
GFZ 0,60 

Ausgenommen von dieser Regelung ist der Geltungsbereich der 10. Änderung 
Hier geiten folgende Richtlinien: 
Geschoßzahl als Höchstgrenze Z IIf = maximal 3 Vol/geschosse 
Grundjlächenzahl GRZ 0,40 
Geschoßflächenzahl GFZ 0,80 

Offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

15) P ARKFLÄCHEN: Die dargestellten Parkplätze außerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche sind anzulegen. 


